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40/01 Verwaltungsverfahren

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

AVG §56

AVG §59 Abs1

GehG 1956 §24b Abs4 idF 1994/016

GehG 1956 §24c Abs2 idF 1986/387

Rechtssatz

Der Beamte stellte den Antrag auf Feststellung, dass er im Rahmen der Hausgemeinschaft des Hauses Nr. 10, in

welchem sich die Naturalwohnung be;nde, nicht verp<ichtet gewesen sei und sei, die Kosten einer Aufzugsanlage im

Haus 8 mitzu;nanzieren, das heiße, dass ihm die Kosten der Aufzugsanlage (Erhaltung und Betrieb) nicht als

Betriebskosten auferlegt werden dürften. In Ansehung der vom Beamten aufgeworfenen Rechtsfrage, ob die Kosten

der Aufzugsanlage im Haus 8 auch auf die Bewohner des Hauses 10 überwälzt werden dürfen, erweist sich der

Feststellungsantrag auf Basis der hg. Rechtsprechung als unzulässig, weil es sich dabei weder um ein Recht noch um

ein Rechtsverhältnis, sondern um eine Rechtsfrage (Begründungselement) handelt, welches in einem zulässigen

Feststellungsverfahren, nämlich im Verfahren zur Feststellung des sich aus der Abrechnung gemäß § 24c Abs. 2 GehG

ergebenden Überschusses bzw. Fehlbetrages, von Bedeutung ist. Allein der Umstand, dass sich dieselbe Rechtsfrage

auch in anderen (gleichartigen) Verwaltungsverfahren (Bemessung von Überschuss bzw. Fehlbetrag für andere Jahre)

stellen könnte, begründet die Zulässigkeit einer abgesonderten Entscheidung über einzelne Rechtsfragen

(Begründungselemente) nicht. Insbesondere ist auch nicht erkennbar, inwiefern eine jeweils abgesonderte Beurteilung

dieses Begründungselementes in für verschiedene Jahre durchzuführenden Feststellungsverfahren eine

Rechtsgefährdung des Beamten mit sich brächte. (Der Feststellungsantrag war daher als unzulässig zurückweisen.)

Schlagworte

Anspruch auf bescheidmäßige Erledigung und auf Zustellung, Recht der Behörde zur Bescheiderlassung

FeststellungsbescheideTrennbarkeit gesonderter Abspruch
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